
Anlage 1 

 

S a t z u n g 

 

Veränderungssperre zur Sicherung der Planung Bebauungplan  

„Waldstadt Waldlage Teil 1 und Waldstadt Waldlage Teil 2 B - Änderung“ 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus der Plankarte des 

Stadtplanungsamtes vom 25.10.2012 im Maßstab 1 : 1.500. Sie ist Bestandteil der Satzung. 

§ 2 

Rechtswirkungen 

 

Auf den von der Veränderungssperre betroffenen Grundstücken bedürfen 

 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht be-

seitigt werden; 

 

2. erheblich oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 

anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 

§ 3 

Ausnahmen 

 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verände-

rungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft 

die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 

§ 4 

Geltungsdauer 

 

Die Satzung tritt mit dem Tag der Bekanntmachung des erfolgten Gemeinderatsbeschlusses 

in der StadtZeitung (Amtsblatt der Stadt Karlsruhe) in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 2 BauGB i. V. 

m. § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB). 

 

Sie gilt gemäß § 17 Abs. 1 BauGB zunächst für die Dauer von zwei Jahren. Sie tritt schon 

vor Ablauf ihrer Geltungsdauer außer Kraft, sobald und soweit die zu sichernde 

Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 

 

Karlsruhe, den .......... 

Der Oberbürgermeister 


